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MITTEILUNGSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: M 17/0331 

3 - Dezernat III Datum: 06.07.2017 

Bearb.:  Bosse, Thomas Tel.: -212  öffentlich 

Az.:  III/-lo  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Hauptausschuss 10.07.2017 Anhörung 
 
 

Vorübergehende Aufgabenverteilung 
 
 
In Folge der Ernennung von Herrn Grote zum Innenminister von Schleswig-Holstein am 
28.06.2017 sind die Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse – bis zur Wahl eines/einer neu-
en Oberbürgermeister/-in - auf seinen Stellvertreter, den Ersten Stadtrat Thomas Bosse 
übergegangen. In Abwesenheit von Stadtrat Bosse, nimmt die Zweite Stadträtin Anette 
Reinders die Aufgaben wahr.  
 
Entsprechend dem gültigen Organigramm ergibt sich die Zuständigkeit des Oberbürgermeis-
ters für das Dezernat I und die daraus folgende Teilnahme an den Fachausschusssitzungen 
dieser Ämter. Im Sinne einer zielführenden und gelingenden Übergangslösung und auf 
Grund der begrenzt vorhandenen zeitlichen Kapazitäten haben sich Stadtrat Thomas Bosse 
und Stadträtin Anette Reinders darauf verständigt, sich in der Übergangszeit wie folgt um die 
Ämter des Dezernates I zu kümmern: 
 
Stadtrat Bosse: 

 Stabstelle Finanzen und Beteiligungen (11 und 21) 

 Innere Organisation und Geschäftsführung Stadtvertretung (Amt 13) 

 Rechnungsprüfungsamt (Amt 14) 

 Nachhaltiges Norderstedt (Amt 15) 

 Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Amt 37) 

 Stadtwerke (81) 
 
Stadträtin Reinders: 

 Gleichstellungsstelle (16) 

 Digitale Dienste (Amt 17) 

 Bildungswerke (44) 

 Kulturamt (Amt 45) 
 
Es handelt sich hierbei lediglich um eine kommissarische Aufteilung der Wahrnehmung der 
Leitungsaufgaben in diesen Bereichen. Alle Entscheidungsbefugnisse des Oberbürgermeis-
ters verbleiben bei Stadtrat Bosse als Vertreter des Oberbürgermeisters bzw. gehen lediglich 
in seiner Abwesenheit auf Stadträtin Reinders über. Die allgemeinen Regelungen der AGA 
bleiben davon unberührt. 
 
Diese Mitteilung wurde den Mitarbeitern durch den Ersten Stadtrat zur Kenntnis gegeben. 
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